
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/4/18 8Ob72/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1972

Norm

ABGB §4

ABGB §37 C1

Rechtssatz

Zur Beurteilung des Parteiwillens über das anzuwendende Recht bei auf den österreichischen Bereich zugeschnittener,

zwischen einem österreichischen und einem deutschen Vertragspartner in der BRD vereinbarter Umgestaltung eines

nur für Österreich eingeräumten Alleinvertriebsrechtes von Deutz-Raupen.
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